
Monatsinformation 

Dezember 2024 
 
 
 
 

 

 

Kröning & Partner
Walderseestraße 22

30177 Hannover
Telefon: 0511 390 666-0

E-Mail: stb@kroening-partner.de
www.die-steuer-berater.de

Guten Tag, 

folgende Themen finden Sie in dieser Ausgabe: 

· Mindestlohn und Minijobs 2025 (Minijob-Zentrale) 

· Aufteilung des Kaufpreises für Eigentumswohnung auf Grund und Boden 
und Gebäude - Anschaffungskosten für Besteuerung 

· Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft: Berücksichtigung von 
Beteiligungsverlusten bei Gewinnermittlung nach Einnahmen-Überschuss-
Rechnung möglich 

· Veräußerung eines zum Privatvermögen gehörenden Grundstücks - 
Stundung der Kaufpreisforderung bei Ratenzahlungsabrede als 
Einräumung eines Darlehens 

· Änderung von Steuerbescheid bei Grundstücksveräußerung zwischen 
einander nahestehenden Personen zu überhöhtem Kaufpreis 

· Meldepflicht elektronischer Kassensysteme ab 2025 

· Einführung einer Wirtschaftsidentifikationsnummer 
  

Bitte beachten Sie:  
Vom 23. Dezember bis zum  
1. Januar ist unsere Kanzlei 

geschlossen! 

mailto:stb@kroening-partner.de
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Mindestlohn und Minijobs 2025 (Minijob-Zentrale) 
Die Minijob-Zentrale informiert über bevorstehende Änderungen beim 
Mindestlohn und den Minijobs. Der Mindestlohn wird im Jahr 2025 auf 12,82 € 
pro Stunde angehoben. Damit steigt auch die hieran gekoppelte Verdienstgrenze 
bei den Minijobs von bisher 538 € auf 556 € pro Monat. 
Die Verdienstgrenze im Minijob legt fest, wie viel ein Minijobber durchschnittlich pro 
Monat verdienen darf. Die monatliche Verdienstgrenze ist dynamisch und orientiert 
sich am Mindestlohn. Wenn der gesetzliche Mindestlohn steigt, wird auch die Minijob-
Grenze entsprechend angepasst. 

Durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,82 € pro Stunde steigt die 
Verdienstgrenze ab Januar 2025 von 538 € auf 556 € monatlich. Die 
Jahresverdienstgrenze liegt damit bei 6.672 €. 

Trotz Erhöhung des Mindestlohns bleibt die maximale Anzahl der Arbeitsstunden für 
Minijobber gleich. Bei einer Verdienstgrenze von 556 € pro Monat ergibt sich eine 
maximale Arbeitszeit von etwa 43 Stunden im Monat. Verdient der Beschäftigte mehr 
als den Mindestlohn, verringert sich die maximal mögliche Arbeitszeit im Minijob. 

Quelle: Minijob -Zentrale, Newsletter 10/2024 (il) 

Hinweis: 
Weitere Infos zum Thema hat die Minijob-Zentrale auf 
ihrer Homepage  https://magazin.minijob-zentrale.de/verdienstgrenze-minijob-
2025/veröffentlicht. 

https://magazin.minijob-zentrale.de/verdienstgrenze-minijob-
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Aufteilung des Kaufpreises für Eigentumswohnung auf Grund 
und Boden und Gebäude - Anschaffungskosten für Besteuerung 
Wenn eine Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen wurde, sind diese 
vereinbarten und bezahlten Anschaffungskosten grundsätzlich auch der Besteuerung 
zugrunde zu legen. Eine Korrektur der von den Parteien getroffenen Aufteilung des 
Anschaffungspreises auf Grund und Boden und Gebäude ist laut Finanzgericht 
München lediglich geboten, wenn sie die realen Wertverhältnisse in grundsätzlicher 
Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint (Az. 12 K 861/19).  

Eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten AfA (Absetzung für 
Abnutzung)-Bemessungsgrundlage und der von einem Sachverständigengutachten 
ermittelten AfA-Bemessungsgrundlage von weniger als 10 % ist unbeachtlich.  

Hinweis 

Da bei einem Grundstücksverkauf regelmäßig kein Sachverständigengutachten 
vorliegen dürfte, kann zur streitvermeidenden Aufteilung auf die vom 
Bundesministerium der Finanzen angebotene Arbeitshilfe zur Aufteilung eines 
Gesamtkaufpreises zurückgegriffen werden (Bundesministerium der Finanzen - 
Aktualisiert: 26.03.2024; Stand vom März 2024). 

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft: Berücksichtigung von 
Beteiligungsverlusten bei Gewinnermittlung nach Einnahmen-
Überschuss-Rechnung möglich 
Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die zum notwendigen Betriebsvermögen 
eines Einzelgewerbetreibenden gehört, verliert diese Zuordnung nicht dadurch, dass 
sich die Umstände ändern, die ihre Eigenschaft als notwendiges Betriebsvermögen 
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begründet haben, sondern grundsätzlich erst dadurch, dass der Steuerpflichtige sie aus 
dem Betriebsvermögen entnimmt. So entschied der Bundesfinanzhof (Az. X R 11/22). 

Der Verlust der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die zum notwendigen 
Betriebsvermögen gehört, kann auch im Rahmen einer Einnahmen-Überschuss-
Rechnung gewinnmindernd berücksichtigt werden (entsprechend § 4 Abs. 3 Satz 4 
EStG). Für den Zeitpunkt und den Umfang des Betriebsausgabenabzugs ist maßgeblich, 
wann und in welcher Höhe, die für den Erwerb der Beteiligung aufgewendeten Mittel 
endgültig verlorengegangen sind. Auf die Rechtsprechungsgrundsätze zur 
Berücksichtigung eines Beteiligungsverlusts im Privatvermögen (§ 17 Abs. 4 EStG) kann 
in diesem Zusammenhang nicht zurückgegriffen werden. 

Bei einem Übergang vom Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG) zur 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) ist im ersten Jahr nach dem 
Übergang (Übergangsjahr) ein Übergangsgewinn zu ermitteln. Fehler bei der 
Ermittlung des Übergangsgewinns im Übergangsjahr könnten nur durch eine Änderung 
des Einkommensteuerbescheids für das Übergangsjahr korrigiert werden. 

Veräußerung eines zum Privatvermögen gehörenden 
Grundstücks - Stundung der Kaufpreisforderung bei 
Ratenzahlungsabrede als Einräumung eines Darlehens 
Die Stundung der Kaufpreisforderung aus der Veräußerung eines zum Privatvermögen 
gehörenden Grundstücks im Wege einer Ratenzahlungsabrede ist als Einräumung eines 
Darlehens zu qualifizieren, welches zu Einkünften aus Kapitalvermögen (gemäß § 20 
Abs. 1 Nr. 7 EstG) führen kann. Dies gilt auch dann, wenn die Vertragsparteien eine 
Verzinsung ausdrücklich ausgeschlossen haben. So entschied das Schleswig-
Holsteinische Finanzgericht (Az. 4 K 34/24). 
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Hinweis 

Das Problem in derart gelagerten Fällen besteht nach diesem Urteil darin, dass 
die Ratenzahlungen (Kaufpreisraten) in einen Zins- und einen Tilgungsanteil 
aufzuteilen sind, was zu einem steuerpflichtigen Kapitalertrag führt. Die 
Entscheidung bestätigt die ständige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 

Verfahrensrecht 

Änderung von Steuerbescheid bei Grundstücksveräußerung 
zwischen einander nahestehenden Personen zu überhöhtem 
Kaufpreis 
Das Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hatte zu entscheiden, ob ein 
Grunderwerbsteuerbescheid zugunsten der Klägerin geändert werden kann bzw. muss, 
um Übereinstimmung mit einem inzwischen ergangenen Schenkungsteuerbescheid 
herzustellen, namentlich um eine gleichzeitige Besteuerung sowohl mit der 
Schenkungsteuer als auch mit der Grunderwerbsteuer zu vermeiden (Az. 1 K 233/22). 

Ein bestimmter Sachverhalt wird mehrfach berücksichtigt, wenn die Veräußerung eines 
Grundstücks zwischen einander nahestehenden Personen zu einem überhöhten 
Kaufpreis sowohl in einem Grunderwerbsteuerbescheid als auch in einem 
Schenkungsteuerbescheid berücksichtigt wird.  

Die Vereinbarung hinsichtlich des überhöhten Teilbetrags des Kaufpreises kann nur 
entweder als freigebige Zuwendung oder als (Teil-)Gegenleistung für das Grundstück 
bewertet werden, nicht dagegen als beides zugleich, denn freigebige Zuwendung und 
Gegenleistung schließen einander aus. Wenn sich die Vertragsparteien darüber einig 
sind, dass das verkaufte Grundstück einen Wert hatte, der erheblich unter dem im 
notariellen Vertrag genannten „Kaufpreis” lag, gehört der unangemessene Teil des 
vereinbarten Kaufpreises nicht zur Gegenleistung im grunderwerbsteuerrechtlichen 
Sinne. 
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Der Anspruch auf Änderung der Grunderwerbsteuerfestsetzung ergibt sich im Streitfall 
aus § 174 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung. Nach dieser Vorschrift ist ein fehlerhafter 
Steuerbescheid auf Antrag zu ändern, wenn ein bestimmter Sachverhalt in mehreren 
Steuerbescheiden zuungunsten eines oder mehrerer Steuerpflichtiger berücksichtigt 
worden ist, obwohl er nur einmal hätte berücksichtigt werden dürfen. Im Streitfall ist 
ein Sachverhalt, der nur einmal hätte berücksichtigt werden dürfen, mehrfach 
berücksichtigt worden. Der Grunderwerbsteuerbescheid erscheint als fehlerhaft. Der 
Grundsatz von Treu und Glauben steht der Änderung nicht entgegen. 

Meldepflicht elektronischer Kassensysteme ab 2025 
Unternehmen, die elektronische Kassensysteme nutzen, müssen diese ab 2025 dem 
Finanzamt melden. Hierzu informieren wir Sie in unserer nächsten Monatsinformation. 

Einführung einer Wirtschaftsidentifikationsnummer 

 

Ab Herbst 2024 wird das Bundeszentralamt für Steuern die Wirtschafts-
Identifikationsnummer (W-IdNr.) an wirtschaftlich Tätige vergeben. 

Hierunter fallen:  

· Natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig sind, 
· Juristische Personen, 
· Personenvereinigungen. 

Einzelkaufleute und Freiberufler werden neben ihrer persönlichen IdNr. zusätzlich eine 
W-IdNr. erhalten, so dass der betriebliche Bereich klar und eindeutig von der privaten 
Sphäre getrennt wird.  
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Die W-IdNr. wird aus den Buchstaben „DE“ und 9 Ziffern bestehen. Die Nummer soll 
ergänzt werden um ein 5-stelliges Unterscheidungsmerkmal für einzelne Tätigkeiten, 
Betriebe oder Betriebsstätten. 

Eine Wirtschaftsidentifikationsnummer würde demnach z. B. wie folgt aussehen: 
DE123456789-00001.  

Quelle: www.bzst.de  
  

Das BZSt wird eine W-IdNr. auf Anforderung der zuständigen Finanzbehörde 
vergeben und diese dem wirtschaftlich Tätigen mitteilen, ohne dass ein Antrag 
erforderlich ist. 

Wir wünschen Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest,  

viel Gesundheit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2025! 
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Impressum  

© 2024 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg 
(Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige 
Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall. 

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte 
und Bilder im Kontext dieser Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG.  

Eine Nutzung für Zwecke des Text- und Datamining (§ 44b UrhG) sowie für Zwecke der Entwicklung, des 
Trainings und der Anwendung (ggf. generativer) Künstlicher Intelligenz, wie auch die Zusammenfassung 
und Bearbeitung des Werkes durch Künstliche Intelligenz ist nicht gestattet. 

 

Termine Steuern/Sozialversicherung Dezember 2024/Januar 2025 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.20241 10.01.20252 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2024 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2024 entfällt 

Umsatzsteuer 10.12.20243 10.01.20254 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 13.12.2024 13.01.2025 

Scheck6 10.12.2024 10.01.2025 

Sozialversicherung7 23.12.2024 29.01.2025 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei 

Jahreszahlern für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
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bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2024/27.01.2025, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
 

 


